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zungsmittel konfrontiert. Sehr häufig wird in diesen 
eine unseriöse Panikmache betrieben. Der durch-
schnittliche Verbraucher kann nicht wissen, ob Über-
säuerung eine ernstzunehmende Krankheit oder ein 
Werbegag ist. Wie sollte er auch, wenn nicht einmal 
die Wissenschaft sich in diesem Punkt einig ist? Aus 
diesem Grund ist es zu begrüßen, dass der OGH sol-
chen Anzeigen die „rote Karte“ zeigt. Ob dieses eine 
Urteil die Verwendung von derartigen Werbeaussa-
gen einschränken wird, ist abzuwarten. Als erste Ver-

warnung durch das Höchstgericht ist sie auf alle Fälle 
zu bewerten.
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Die von der Europäischen Kommission herausge-
gebenen Guidance Documents „Implementation of 
certain provisions of Regulation EC N.852/2004 on 
the hygiene of food stuffs“ und “Implementation of 
certain provisions of Regulation EC N.853/2004 on the 
hygiene of food of animal origin“ zielen auf Klarstel-
lungen zu diversen Bestimmungen der genannten EG 
Hygiene-Verordnungen ab.
Dennoch treten in der Praxis immer wieder Interpre-
tationsprobleme auf. Sie betreffen insbesondere den 
Anwendungsbereich der VO (EG) Nr. 853/2004 und 
damit auch die Frage, welche Lebensmittel mit einem 
Identitätszeichen auszustatten sind.
So bestehen verschiedene Auffassungen, ob z. B. ein 
Brotaufstrich das Identitätszeichen benötigt, der durch 
Vermischung verschiedener verarbeiteter Milcher- 
zeugnisse (wie Rahm, Joghurt und Frischkäse) mit 
Rohstoffen pflanzlichen Ursprungs (wie Kräutern, 
Paprika, Kren, Gurken, Knoblauch u. a.) hergestellt 
wird. 
Nach den Bestimmungen der VO (EG) Nr. 853/2004 
des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
29.4.2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für 
Lebensmittel tierischen Ursprungs müssen gewisse  
Erzeugnisse tierischen Ursprungs mit dem Identitäts-
kennzeichen versehen sein.
Bei der Abklärung, welche Produkte das Identitätszei-
chen benötigen, sind insbesondere folgende Bestim-
mungen zu beachten:
Die VO (EG) Nr. 853/2004 enthält vom Lebensmittel-
unternehmen einzuhaltende spezifische Hygienevor-

Zur Auslegung der EG-Hygieneverordnungen – 
Anbringung des Identitätszeichens bei zusammen- 
gesetzten Produkten

W. NEUMAYER

schriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs. Die-
se Bestimmungen ergänzen die VO (EG) Nr. 852/2004. 
Sie gelten für unverarbeitete Erzeugnisse und Verar-
beitungserzeugnisse tierischen Ursprungs.
Gemäß Art. 1 Abs.2 gilt die VO (EG) Nr. 853/2004 nicht 
für Lebensmittel, die sowohl Erzeugnisse pflanzlichen 
Ursprungs als auch Verarbeitungserzeugnisse tieri-
schen Ursprungs enthalten. Verarbeitungserzeugnis-
se tierischen Ursprungs, die zur Herstellung solcher 
zusammengesetzter Lebensmittel verwendet werden, 
müssen jedoch im Einklang mit den Anforderungen 
der VO (EG) Nr. 853/2004 gewonnen und bearbeitet 
werden.
Anhang 1 der VO (EG) Nr. 853/2004 definiert unter  
Z 7.2 Milcherzeugnisse als „Verarbeitungserzeugnisse 
aus der Verarbeitung von Rohmilch oder der Weiter-
verarbeitung solcher Verarbeitungserzeugnisse.“
Die Begriffsbestimmung des „Verarbeitungser-
zeugnisses“ gibt Art. 2 Abs. 1 lit o) der VO (EG) Nr. 
852/2004. Es handelt sich demnach um Lebensmittel, 
die aus der Verarbeitung unverarbeiteter Erzeugnisse 
hervorgegangen sind. Sie können Zutaten enthalten, 
die zu ihrer Herstellung oder zur Verleihung besonde-
rer Merkmale erforderlich sind.
Unverarbeitete Erzeugnisse sind Lebensmittel, die 
keiner Verarbeitung unterzogen wurden (Art. 2 Abs. 1 
lit. n) VO [EG] Nr. 852/2004).
Aus diesen Bestimmungen ergibt sich für den konkre-
ten Fall des gesamten Brotaufstriches:
Bei dem gegenständlichen Aufstrich handelt es sich 
um ein sog. „composite product“ iSd Art.1 Abs.2 
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der VO (EG) Nr. 853/2004. Für die Ware werden keine 
unverarbeiteten Lebensmittel tierischen Ursprungs 
eingesetzt, sie entsteht durch Vermischung  verschie-
dener verarbeiteter Milcherzeugnisse mit Rohstoffen 
pflanzlichen Ursprungs. Somit liegen die Vorausset-
zungen des Art. 1 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 853/2004 vor. 
Die genannte Verordnung ist daher nicht anzuwenden 
und daher ist auch kein Genusstauglichkeitszeichen 
oder Identitätszeichen anzubringen.
Dagegen gilt für „Milchverarbeitungserzeugnisse“, 
die aus der Verarbeitung unverarbeiteter Erzeugnisse 
(Rohmilch) hervorgegangen sind und denen im Zuge 
des Herstellungsverfahrens Zutaten zugesetzt wer-
den, wie Früchte zu Joghurt, sehr wohl die Pflicht zur 
Identitätskennzeichnung.
Bei dem fraglichen Brotaufstrich werden verschiede-
ne Milchverarbeitungserzeugnisse mit pflanzlichen 
Rohstoffen zu einem separaten Produkt zusammenge-
mischt. Man könnte daher auch von „Verarbeitungs-
produkten zweiter Stufe“ sprechen, die nicht unter die 
VO (EG) Nr. 853/2004 fallen.

BUCHBESPRECHUNG

n Ernährung 

Die deutschen Ernährungswissenschafter Andreas 
Hahn, Alexander Ströhle, Maike Wolters und Tobias 
Lechler sowie die Lebensmittelwissenschaftlerin und 
Biologin Daniela Hahn veröffentlichten 2005 ein neues 
Grundlagenwerk über die verschiedenen Teilaspekte 
der Ernährung. 
Aufgrund der zunehmenden gesellschaftspolitischen 
Relevanz chronisch-degenerativer nicht übertrag-
barer Erkrankungen erlangt die Ernährungswissen-
schaft einen neuen Stellenwert: Auch extramurale 
Fachbereiche werden verstärkt mit ernährungsbezo-
genen Fragen konfrontiert. Ziel des Buches war und 
ist es daher, den Fachleuten und Studierenden der je- 
weiligen Disziplinen einen Überblick zu geben. Ein 
rascher Absatz und äußerst positive Bewertungen 
– nicht zuletzt vom primär angesprochenen Leserkreis 
aus dem nicht ernährungswissenschaftlichen Umfeld 
(Mediziner, Pharmazeuten) – motivierten die Autoren 
zur weiteren Überarbeitung. 
Die 2006 erschienene zweite Auflage hält sich trotz 
Berücksichtigung neuerster Erkenntnisse an das 
Grundprinzip: Komplexizität vermitteln ohne sich 
in Detailfragen zu verlieren. Den präventivmedizini- 

In diesem Sinne wurde im eingangs genannten 
Guidance Document zur VO (EG) Nr. 853/2004 festge-
stellt, dass in einer Eiscreme eingesetztes Milchpulver 
unter die VO (EG) Nr. 853/2004 fällt, die Erzeugung der 
Eiscreme an sich jedoch nur mehr von der VO (EG) Nr. 
852/2004 umfasst ist. 
Gleiches gilt z. B. für Fleisch- und Wurstwaren auf ei-
ner Pizza. Die Fleisch- und Wurstwaren müssen wie 
die Milcherzeugnisse für Speiseeis entsprechend den 
Bestimmungen der VO (EG) Nr. 853/2004 ein Identi-
tätszeichen tragen, nicht jedoch die mit diesen Roh-
stoffen hergestellten Folgeprodukte wie Speiseeis 
oder Pizza.
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schen Aspekten wurde bei den Hauptnährstoffen 
mehr Platz eingeräumt, die Sekundären Pflanzen- 
stoffe wurden ausführlicher behandelt. 
Eine vollständige Überarbeitung erfuhren die Kapi-
tel zu Osteoporose und Erkrankungen des rheuma-
tischen Formenkreises. Neue rechtliche Aspekte wur-
den bei den lebensmittelwissenschaftlichen Kapitel 
berücksichtigt (Functional Food, Nahrungsergän-
zungsmittel, Diätische Lebensmittel). Ebenso erfolg-
ten bei den Themen Krebs, Adipositas, metabolisches 
Syndrom und Obstipation wissenschaftliche Updates. 
Der interdisziplinäre Spagat zwischen (Patho-)Physio- 
logie und Biochemie der Ernährung, angewandter 
Humanernährung, Lebensmittelwissenschaften und 
Ernährungsmedizin lässt zwar manches etwas kurz 
kommen, gewährt im Gegenzug jedoch den Blick 
aufs Ganze. Und dieser sollte – unabhängig von der  
Disziplin – wohl keinem Leser fehlen. 
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